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DiestädtischenSteuerermässigungenimFinanzausschuss.DerstädtischeFinanz¬
ausschusshatheutedieGesetzewegenderBegünstigungenbeiderFremdenzimmer¬
abgabe ,Nahrungs -ederGenussmittelabgabe,Lustkarkeitsabgabe ,Fürsorgeabgabe ,
Automobilabgabe,Inseraten-undPlakatabgabeberatenundebensodasGesetzüber
die neueBodenwertabgabevonunverbautemGrund .BezüglichderBodenwertabgabe
führte Stadtrat Breitner aus ,dass die Grundsteuerin ien wesentlichniedri¬
ger sei ,als in den anderen Bundesländern ,insbesondere wennman,wasja notwen¬

digsei ,alle Zuschlägeberücksichtige ,die dortnocheingehobenwerden. Von
diesemStard punkt aus betrachtet wäreeine ausnahmsleseBodenwertabgabein
Wiendurchauszulässig .ImHinblickauf die ungünstigeLagederLandwirtschaft
unddes Weinbauessoll aber davonabgesehenwerden .Es wirddaherderAntrag
gestellt,alle jene Grundflächen ,die land -undforstwirtschaftlich oderzier¬
und handelsgärtnerisch benützt werden ,von der Steuerleistung auszunehmen . Die

gleicheBegünstigungsoll denKleingärtenzugutekommen,wobeiderBeschluss
desGemeindersesvom11 .Mai1928als Richtliniezu dienenhat . Dortheisst
es im§ 1 derKleingartenordnungfür Wien ,dassals KleingärtenkleineGrund¬
stückeoderGrundstückteilezugeltenhaben ,dieohneHeranziehungbesonders
entlohnter undfamilienfremderArbeitskräfte undohnegewerbemässigeVerwer¬
tungderBodenproduktevomEigentümeroderPächterdesGrundesselbst(Klein¬
gärtner )gärtnerisch bewirtschaftet werden .Diese Befreiung gilt fürKlein¬
gärten mit keinemgrösseren Ausmassals loo Quadratmeter .Im Gesetz überdie
Bodenwertabgabefällt ferner jene Bestimmungfort ,wonachbei Steigerungder

Ausgabenfür denKleinrentnerfandautomatischeine ErhöhungdesAbgabesatzes
einzutretenhat ,wenn ,washeutnochnichtüberblicktwerdenkann ,dieGe¬
meindeauf Grunddes Bundesgesetzeszu höherenBeitragsleistungen fürdie
Kleinrentner herangezogen werden wird ,so soll in diesem Zeitpunkt für die
Bedeckungvorgesorgt werden .Eine sehr wesentlicheVerbesserungbeantragt
derFinanzreferentbeiderFremdenzimmerabgabe .NachdembisherigenEntwurf
sollte ein Viertel der normalen Abgabe als Ermässigung ohne irgendeinen

Zwangzu Investitionen in Wegfall kommen .Darüber hinaus wird nun denHotels ,
PensionenundSanatorien das Rechteingeräumtwerden ,ein weiteresAchtel
der Fremdenzimmerabgabe in den Jahren 1930 und 1931 zurückzubehalten .Doch

wird daran die Bedingunggeknüpft ,dass dieser Teil für Investitionen im

SinnedesseinerzeitigenGesetzesverwendetwerdenmuss .EineZuschussleis¬
tung aus eigenen Mitteln wird nicht vorgeschrieben .Vonder sodannnoch
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verbleibendenFremdenzimmerabgabewirddie Gemeindeein volles Fünftelfür
die Zweckeder Förderungdes Fremdenverkehreswidmen .Bei der Nahrungs -oder
GenussmirtelabgabeerfahrendieBuschenschänkereinebesondereBerücksichti¬
gung .Dabei ihnenderAusschanksichnichtin eigenenBokalen ,senderneigent¬
lich in denWohnräumenabspielt ,hättendie Investitionenkeinengeschäftlichen
Charakter .Hingegensinddie Buschenschänkerals Weinhauerin ungünstigerLage
undes wirdihnennundas Rechtgegeben ,denNachlassvonzwanzigProzentih¬
rer AbgabezuVerbesserungenin ihrenWeingärtenzuverwenden.In derGener¬
aldebatteführtendie RednerderMinderheitaus ,dassdie in Aussichtgenomme¬
nen Steuerermässigungenvollständig unzulänglich sind .Die Verpflichtungzu
Investi fionenist ein Eingriff in dasWirtschaftsleben ,der derSteuerbehör¬
denichtzusteht .DieBestimmung,wonachdieLandesregierungermächtigtwird,
die Ermässigungen aufzuheb n,wenn nach ihrem Ermessen durch Abänderungdes
Finanzverfassungsgesetzes oder des Abgabenteilungsgesetzes oder durchein

anderesBundesgesetzdieEinnahmenderBundeshauptstadtWiengeschmdlertoder
ihr neueLastenauferlegtwerden ,ist ausallen Vorlagenunbedingtzustreichen .
In der Spezialdebattestellte GR. ZimmerlbezüglichderLustbarkeitsabgabe
den Antrag ,die VeranstaltungenohneRücksichtauf ihre Dauergleich zuhalten
unddie AnsätzesowohlderProzentual -alsauchderPauschalabgabeaufdie
Hälfteherabzusetzen .Bezüglichder AnzeigenabgabebeantragtGR. Zimmerl,die
Ansätzeebenfalls auf die Hälfte herabzusetzen .In der Vorlagebetreffend
die Nahrungs -oder Genussmittelabgabesind alle Bestimmungenüber dieInves¬

titionsverpflichtungzustreichen.FerneristderNachlassnichtmitzwanzig,
sondern mit fünfzig Prozent festzusetzen .Die Fremdenzimmerabgabeist mit
1 .Jänner1930ausserKraftzusetzen .BezüglichderAnkündigungsabgabebean¬
tragte GR. Zimmerldie StreichungderBestimmung,wonachderMagistratdieBe¬
messungsgrundlagedurchVergleichmitEntgeltenfür ähnlicheAnkündigungen
festsetzensoll ,wenndasveranschlagteEntgeltnichtdenortsüblichenPrei¬
sen entspricht .Schliesslich beantragte GR .Zimmerlfür alle VorlagendieStrei¬
chungder Bestimmung ,wonachdie Landesregierungermächtigt wird ,dieErmässi¬
gungaufzuheben ,wennnachihremErmessendurchAbänderungdes Finenzverfassungs
gesetzesoder des Abgabenteilungsgesetzesoder durchein anderesBundesgesetz
die Einnchmen der Bundeshauptstadt Wien geschmälert eder ihr neue Lasten auf¬

erlegtwerden. DerAntragdesSt. . Kunschak,privateGärten ,dieöffentlich
zugänglichsind ,vonderBodenwertabgabezubefreien ,insolangesieöffentlich
zugänglich bleiben ,worde angencmmen .Bomit wurdenalle Steuerermässigungsge¬

setzeunddasBodenwertabgabegesetzvomFinenzausschussbeschlossen.
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